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Kapitel 06 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 040 Forschungsförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 165 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 817,25 — 218 817,25
150 000,00 — 150 000,00

68 817,25 — 68 817,25

Gesamteinnahmen Kapitel 06 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 817,25 — 218 817,25
150 000,00 — 150 000,00

68 817,25 — 68 817,25

Mehreinnahmen 68 817,25
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04 165 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass
den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsge-
mäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nut-
zung überlassen werden.

4 810 716,20 — 4 810 716,20
4 859 500,00 — 4 859 500,00

-48 783,80 — -48 783,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 48 783,80

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10 164 Aufbau eines NRW-Instituts für Digitalisierungsforschung.
1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Aus-
gabe abgesetzt werden.

2 102 500,00 — 2 102 500,00
2 102 500,00 — 2 102 500,00

— — —

685 21 164 Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der
Wissenschaften und der Künste. . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen unentgeltlich abgegeben werden.

2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfäli-
sche Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche
Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau For-
schungsgemeinschaft e. V. gewähren.

1 480 000,00 — 1 480 000,00
1 579 000,00 — 1 579 000,00

-99 000,00 — -99 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 99 000,00

686 42 164 Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetz-
werk.NRW e. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359 696,78 — 359 696,78
545 000,00 — 545 000,00

-185 303,22 — -185 303,22
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 185 303,22

Ausgaben für Investitionen

892 10 165 Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH
Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus
West. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

— — —
— — —

— — —
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Titelgruppen

Titelgruppe 64
Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und
Transfer

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungs-
fähig und übertragbar.

2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62 sowie Kapi-
tel 06 042 Titel 831 10.

3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der
Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

6. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genom-
men werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflich-
tungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35
Abs. 2 LHO).

7. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen
finanziert werden.

8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Aus-
gabe abgesetzt werden.

55 675 557,05 — 55 675 557,05
59 114 200,00 — 59 114 200,00

-3 438 642,95 — -3 438 642,95

681 64 139 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli-
che Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

987 150,00 — 987 150,00
1 974 300,00 — 1 974 300,00

-987 150,00 — -987 150,00
Vermerke: an Titel 683 64 208 039,87

an Titel 685 64 779 110,13

-987 150,00

682 64 139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2 598,18 — -2 598,18
— — —

-2 598,18 — -2 598,18
Vermerke: an Titel 685 64 2 598,18

-2 598,18

683 64 139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un-
ternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208 039,87 — 208 039,87
— — —

208 039,87 — 208 039,87
Vermerke: aus Titel 681 64 208 039,87

685 64 139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 631 902,32 — 13 631 902,32
10 500 000,00 — 10 500 000,00

3 131 902,32 — 3 131 902,32
Vermerke: aus Titel 681 64 779 110,13

aus Titel 682 64 2 598,18
aus Titel 894 64 2 350 194,01

3 131 902,32

686 64 139 Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 271 823,93 — 26 271 823,93
21 427 700,00 — 21 427 700,00

4 844 123,93 — 4 844 123,93
Vermerke: aus Titel 894 64 4 844 123,93

891 64 139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . — — —
— — —

— — —

892 64 139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

893 64 139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . .
Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.

— — —
— — —

— — —
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894 64 139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . 14 579 239,11 — 14 579 239,11
25 212 200,00 — 25 212 200,00

-10 632 960,89 — -10 632 960,89
Vermerke: an Kapitel 06 042 Titel 831 10 3 834,69

an Kapitel 06 010 Titel 547 62 3 073 275,56
an Titel 685 64 2 350 194,01
an Titel 686 64 4 844 123,93
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 361 532,70

-10 632 960,89

Titelgruppe 65
Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifi-
zierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungs-
fähig und übertragbar.

2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten
des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.

3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt.

4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert wer-
den.

6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.

5 313 946,49 — 5 313 946,49
6 150 000,00 — 6 150 000,00

-836 053,51 — -836 053,51

685 65 139 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. . . . . . 5 313 946,49 — 5 313 946,49
5 150 000,00 — 5 150 000,00

163 946,49 — 163 946,49
Vermerke: aus Titel 894 65 163 946,49

894 65 139 Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-1 000 000,00 — -1 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 15 084,10

an Titel 685 65 163 946,49
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 820 969,41

-1 000 000,00

Titelgruppe 70
Förderung der Biotechnologie

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind
gegenseitig deckungsfähig.

2. 20 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).

3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.

3 245 467,69 2 478 600,00 5 724 067,69
5 814 000,00 — 5 814 000,00

-2 568 532,31 2 478 600,00 -89 932,31

686 70 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 3 112 267,69 — 3 112 267,69
5 148 000,00 — 5 148 000,00

-2 035 732,31 — -2 035 732,31
Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 89 859,99

an Titel 894 70 1 945 800,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 72,32

-2 035 732,31

892 70 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

894 70 164 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . 133 200,00 2 478 600,00 2 611 800,00
666 000,00 — 666 000,00

-532 800,00 2 478 600,00 1 945 800,00
Vermerke: aus Titel 686 70 1 945 800,00
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Titelgruppe 76
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der
Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster

1. Die Ausgaben sind gesperrt.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt
werden.

6. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2
LHO).

— — —
— — —

— — —

682 76 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 76 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

891 76 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . — — —
— — —

— — —

894 76 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 987 884,21 2 478 600,00 75 466 484,21
80 164 200,00 — 80 164 200,00

-7 176 315,79 2 478 600,00 -4 697 715,79

Mehrausgaben —
Minderausgaben 4 697 715,79
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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